
Amtsblatt
für den Landkreis Stendal

Jahrgang 30	 4. November 2020� Nummer 42

Seite 195

	 Inhaltsverzeichnis� Seite

1.	 Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Satzung zur Festlegung von Schulbezirken für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ����������������������������������������������������������� 195

2.	 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Vorläufige Anordnung Besitzentzug (01.01.2021) zum Flurbereinigungsverfahren A14-Bucholz ������������������������������������������������������������������������������������� 195
Vorläufige Anordnung Besitzentzug (01.01.2021) zum Flurbereinigungsverfahren A14-Möringen����������������������������������������������������������������������������������� 196
Vorläufige Anordnung Besitzentzug (01.02.2021) zum Flurbereinigungsverfahren A14-Möringen ��������������������������������������������������������������������������������� 198
Flurbereinigungsverfahren Stendal-Ost - Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und Ladung zum Anhörungstermin������������������������������������������� 199

3.	 Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Mitteilung der Aktualisierung der amtlichen Bodenschätzung, der tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung für den Bereich  
der Gemarkung Neuendorf am Speck������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200

4.	 Planungsamt
Ergänzungssatzung Nr. 9/20 „Börgitz-Hillerslebener Straße“ Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 34 Abs. 6 BauGB  
i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200

5.	 Wasserverband Stendal – Osterburg
Feststellung des Jahresabschlusses 2019 sowie die Behandlung des Jahresergebnisses und Entlastung des Verbandsgeschäftsführers ��������������������� 200

Verbandsgemeinde 
Elbe-Havel-Land

Satzung zur Festlegung von Schulbezirken für die Grundschulen  
in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

Auf Grundlage der §§ 5 und 8 i.V.m. § 90 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 05. April 2019 (GVBl. LSA S. 66) und des § 41 Abs. 1 Schulgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. August 2018 
(GVBl. LSA S. 244) hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 
in seiner Sitzung am 15.07.2020 nachstehende Satzung zur Festlegung der Schulbezirke für 
die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land beschlossen.

§ 1 Allgemeines
(1)	� Gem. § 41 Abs. 1 SchulG LSA legt für Grundschulen der Schulträger mit Zustimmung 

der Schulbehörde Schulbezirke fest. Schülerinnen und Schüler haben zur Erfüllung ihrer 
Schulpflicht die Schule zu besuchen, in deren Schulbezirk sie wohnen. Über Ausnah-
men entscheidet die Schulbehörde. Schulträger der Grundschulen sind nach § 65 SchulG 
LSA die Gemeinden. Die Aufgabe der Trägerschaft der allgemeinbildenden öffentlichen 
Schulen nach Maßgabe des SchulG LSA erfüllt die Verbandsgemeinde nach § 90 Abs. 1 
KVG LSA.

(2)	� Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ist Schulträger der Grundschule in Schönhau-
sen (Elbe), Klietz und Sandau (Elbe). Für diese Grundschulen werden die Schulbezirke 
für das Schuljahr 2021/22 ff in den §§ 2 bis 4 dieser Satzung festgelegt.

§ 2 Schulbezirk Grundschule in Schönhausen (Elbe)
Der Schulbezirk der Grundschule in Schönhausen (Elbe) umfasst nachstehende Ortsteile:

Schönhausen (Elbe), Schönhausen-Damm, Fischbeck (Elbe), Kabelitz, Wust, Briest, Mel-
kow, Sydow, Wust-Damm, Wust-Siedlung.

§ 3 Schulbezirk Grundschule in Klietz
Der Schulbezirk der Grundschule in Klietz umfasst nachstehende Ortsteile: 

Klietz, Neuermark-Lübars, Schollene, Ferchels, Mahlitz, Neu-Schollene, Nierow,
Neuwartensleben, Molkenberg, Scharlibbe, Schönfeld, Hohengöhren, Hohengöhren-Damm.

§ 4 Schulbezirk Grundschule in Sandau (Elbe)
Der Schulbezirk der Grundschule in Sandau (Elbe) umfasst nachstehende Ortsteile:

Sandau (Elbe), Kamern, Hohenkamern, Neukamern, Rehberg, Wulkau, Garz, Warnau, Je-
deritz, Kuhlhausen.

§ 5 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Schönhausen (Elbe), den 15.07.2020

		
Friedebold
Verbandsgemeindebürgermeisterin       

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Altmark

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigungsverfahren: 	 A 14 Buchholz
Landkreis:	 Stendal
Verfahrens.-Nr.:	 611-37SDL040

Vorläufige Anordnung
vom 20.10.2020

Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der derzeit gültigen 
Fassung ergeht folgende vorläufige Anordnung:

A ) Verfügender Teil
1.	 Besitzregelung

Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Bundesautobahn (BAB) 14 Magde-
burg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit (VKE) 1.5  AS Lüderitz (L30) bis AS Ueng-
lingen (L15) wird auf Antrag des Unternehmensträgers zugunsten der Bundesrepublik 
Deutschland - Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt (LSBB), Regionalbereich Süd folgendes angeordnet:

Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum

01.01.2021

der Besitz und die Nutzung folgender Flächen entzogen. 

Gemarkung Flur Flurstücke Buchfläche 

m²

Größe d. 
dauernden 
Entzuges in 
m²

Größe der vorüberge-
hend in Anspruch zu 
nehmenden Flächen in
m²

Döbbelin 1 52/1 193.613 9.083 1.013
Döbbelin 1 51/1 195.981 49.628 1.629
Döbbelin 1 1/1 2.442 40 0

Die vom Besitzentzug betroffenen Flächen sind in der Besitzregelungskarte, Anlage 1, dar-
gestellt. Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Anordnung.
Die Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die LSBB, 
Regionalbereich Süd wird ab dem

01.01.2021

für den o.g. Zweck in den Besitz der entzogenen Flächen eingewiesen.
Die genaue Lage der entzogenen Flurstücke bzw. Flurstücksteile und deren Größe ergeben 
sich aus den planfestgestellten Grunderwerbsplänen und Grunderwerbsverzeichnissen der 
Verkehrseinheit 1.5.
Die Dauer der Anordnung reicht längstens bis zur Ausführungsanordnung des Flurbereini-
gungsplanes (§§ 61 oder 63 FlurbG) bzw. bis zur vorläufigen Besitzeinweisung (§65 FlurbG). 
Für Flächen mit einer vorübergehenden Inanspruchnahme endet die Wirkung dieser Anordnung 
mit der Beendigung der jeweiligen Baumaßnahme und Übergabe an den Eigentümer/Nutzer.
Eigentumsrechte werden durch diese Anordnung nicht berührt und nach § 44 i.V.m. § 88 Nr. 
4 FlurbG gewährleistet. Pachtverträge und die damit verbundenen Zahlungsverpflichtungen 
bestehen weiterhin. 
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2.	� Festsetzung der Entschädigung für wesentliche Grundstücksbestandteile, Auf-
wuchs- und Nutzungsentschädigungen, An- und Durchschneidungsschäden und 
Zahlungsansprüche

Entschädigungen werden im Flurbereinigungsplan geregelt. Zum Ausgleich von Härten kann 
eine Entschädigung auch vor Erlass des Flurbereinigungsplans durch die Flurbereinigungs-
behörde festgesetzt werden. 

Die Entschädigung kann in Form von Ersatzflächen und / oder in Geld nach § 88 Nr. 3 FlurbG 
festgesetzt werden. Entschädigungsansprüche in Geld entstehen nur insoweit, als die ent-
standenen Nachteile nicht durch die Bereitstellung von Ersatzflächen ausgeglichen werden.
Entschädigungsart und Entschädigungshöhe, für die Nachteile, die den Beteiligten infolge 
dieser vorläufigen Anordnung entstanden sind, werden in einem gesonderten Bescheid fest-
gesetzt. 

Eine Entschädigungsfestsetzung für An- und Durchschneidungsschäden sowie für Umwege 
erfolgt nur auf Antrag. 

Die aus dieser Anordnung entstehenden Nachteile sind den davon betroffenen Beteiligten 
nach Festsetzung durch die Flurbereinigungsbehörde vom Unternehmensträger zu entschä-
digen.

3.	 Sofortige Vollziehung
Gemäß§ 80 Abs.2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird hiermit im öffent-
lichen Interesse die sofortige Vollziehung der vorläufigen Anordnung angeordnet, mit der 
Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende Wirkung haben.

4.	 Auflagen für den Unternehmensträger
Die Zuweisung, der in der Besitzregelungskarte dargestellten Flächen, wird nach § 88 Nr. 3 
Satz 2 FlurbG mit folgenden Auflagen verbunden:

Die durch diese Anordnung zugewiesenen Flächen sind in der Örtlichkeit durch Markie-
rungspfähle kenntlich abzustecken.

Während der Bauzeit sind sämtliche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Es ist sicherzustellen, dass die Nutzung der den Beteiligten verbleibenden Flächen durch 
Maßnahmen des Unternehmensträgers nicht unterbrochen wird. Vorhandene Wege sind in 
befahrbarem Zustand und für den landwirtschaftlichen Verkehr offen zu halten und gegebe-
nenfalls sind neue Zu- und Abfahrten zu schaffen.

Die dem bisherigen Nutzer verbleibenden Teilflächen sind, soweit dies erforderlich ist, neu 
einzuzäunen.

Die ordnungsgemäße Be- und Entwässerung auf den zugewiesenen Flächen ist sicherzustel-
len, so dass die Nachbarflächen nicht beeinträchtigt werden.

Vorübergehend zugewiesene Flächen, die zur Aufstellung von Baustelleneinrichtungen und 
zur Ablagerung von Baumaterial benutzt werden, sind vor der Rückgabe zu rekultivieren 
bzw. wiederherzustellen. Der Unternehmensträger hat dem ALFF Altmark unverzüglich 
mitzuteilen, wann die Baumaßnahme beendet ist und diese Flächen wieder zur Verfügung 
stehen. Es hat eine protokollarische Übergabe an den Eigentümer/Bewirtschafter zu erfolgen.

B) Begründungen:
1.	 Begründung der vorläufigen Anordnung
Das Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) hat mit vollziehbarem Beschluss vom 21.08.2017 
das Flurbereinigungsverfahren A 14 Buchholz im Landkreis Stendal, Verfahrensnummer: 
611-37SDL040 angeordnet. 

Bei dem o.g. Flurbereinigungsverfahren handelt es sich um ein Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren nach § 87 FlurbG mit dem Ziel, den durch den planfestgestellten Neubau der 
BAB 14 – Nordverlängerung drohenden Landverlust auf einen größeren Kreis von Grund-
stückseigentümern zu verteilen, durch das Straßenbauvorhaben für die allgemeine Landes-
kultur entstehende Nachteile zu reduzieren und dem Unternehmensträger die erforderlichen 
Flächen rechtzeitig und in richtiger Lage bereitzustellen. 

Der Planungsabschnitt der BAB 14 VKE 1.5 AS Lüderitz (L30) bis AS Uenglingen (L15) 
wurde vom Landesverwaltungsamt mit Beschluss vom 14.08.2019 festgestellt. Der Plan-
feststellungsbeschluss ist sofort vollziehbar, weswegen mit den Vorarbeiten und den ACEF 
Maßnahmen (vorgezogene Artenschutzmaßnahmen) begonnen werden kann.

Die LSBB, Regionalbereich Süd hat mit Schreiben vom 15.07.2020 beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark den Erlass einer vorläufigen Anordnung nach § 
88 Nr. 3 FlurbG i. V. m. § 36 FlurbG beantragt. 

Die LSBB, Regionalbereich Süd beabsichtigt mit den Arbeiten zur VKE 1.5 in diesem Jahr 
zu beginnen. Es soll mit den archäologischen Untersuchungen im ersten Dokumentationsab-
schnitt begonnen werden. Diese sollen in unmittelbaren Anschluss an die VKE 1.4 ASS Lü-
deritz bis zur B 188 fortgeführt werden. Der 2. Dokumentationsabschnitt folgt 2021. Daran 
anschließen sollen sich Baum- und Strauchfällungen, Baugrunduntersuchungen sowohl für 
die Brückenbauwerke als auch für den gesamtem Streckenbau und Leitungsumverlegungs-
arbeiten.

Es ist aus dringenden Gründen erforderlich, eine Regelung über die Nutzungs- und Besitz-
verhältnisse zu treffen, um die Umsetzung des Bauvorhabens entsprechend den Bestimmun-
gen des Planfeststellungsbeschlusses zu gewährleisten. 

Infolgedessen ist dem Antrag des Unternehmensträgers gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 FlurbG 
stattzugeben.

Die Interessen der bisherigen Besitzer bzw. Nutzer stehen dem nicht entgegen, da sie für die 
durch diese vorläufige Anordnung entstehenden Nachteile entschädigt werden. Die Festset-

zung der Entschädigungen (nach A Nr. 2) bleibt einem gesonderten Bescheid vorbehalten.
Ebenfalls stehen die Interessen der Eigentümer dem nicht entgegen, da durch diese vorläu-
fige Anordnung die Wirksamkeit von bestehenden Pachtverträgen unberührt bleibt und die 
Eigentümer weiterhin Anspruch auf Pachtzinszahlung haben. Der Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft ist gehört worden.
2.	 Begründung der sofortigen Vollziehung
Die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser vorläufigen An-
ordnung sind nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegeben.
Das öffentliche Interesse besteht, da der dem Unternehmen zugrunde liegende Planfeststel-
lungsbeschluss kraft Gesetzes sofort vollziehbar ist. Das Gesamtbauvorhaben der BAB 14 
ist im Bedarfsplan für die Bundesstraßen aufgenommen und in die Dringlichkeitskategorie 
„Vordringlichen Bedarf“ eingestuft. Der Neubau der BAB 14 ist aus Gründen des Gemein-
wohles objektiv notwendig. Die VKE 1.5 trägt nachhaltig zu einer Entlastung der Ortslagen 
Lüderitz, Buchholz, Dahlen, Insel, Möringen, Uenglingen und Stendal vom überregionalen 
Durchgangsverkehr, der von diesem ausgehenden Immissionsbelastung und damit auch zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

Am Neubau der BAB 14 besteht ein besonderes öffentliches Interesse. Eine Verzögerung des 
Baubeginns sowie des Baufortganges, durch mögliche mit aufschiebender Wirkung versehe-
ne Rechtsbehelfe gegen die Anordnung, würde die o.a. Verbesserungen des Gemeinwohls auf 
unabsehbare Zeit verhindern.

Um das Bauvorhaben BAB 14, VKE 1.5, einschließlich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men unverzüglich gewährleisten zu können, muss der Entzug des Besitzes und der Nutzung 
der in der Anlage 1 ausgewiesenen Flächen sofort vorgenommen werden. 

Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung liegt aus den genannten Gründen 
im besonderen öffentlichen Interesse und überwiegt das Interesse des Einzelnen an der Auf-
rechterhaltung der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen.
	
C) Hinweise
Durch diese vorläufige Anordnung werden keine eigentumsrelevanten Entscheidungen ge-
troffen. Die bestehenden Pachtverhältnisse werden durch diese Anordnung nicht berührt. Die 
notwendigen eigentumsrechtlichen Regelungen erfolgen später im Flurbereinigungsplan.
In diesem Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz hinge-
wiesen. Eigentümer eines Grundstückes ist derjenige, der im Grundbuch eingetragen ist bzw. 
dessen Erben. Der Eigentümer ist Inhaber der vollen Verfügungsgewalt über das Grundstück. 
Der Besitzer ist derjenige, dem der Eigentümer durch einen Vertrag (z.B. Pachtvertrag) ge-
stattet hat, das Grundstück zu nutzen und zu bewirtschaften.
D) Auslegung
Bestandteil dieser vorläufigen Anordnung ist eine Besitzregelungskarte (Anlage 1). 
Die dazugehörige Anlage kann im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Zimmer 117 (Frau Dr. Paschke), Akazienweg 25 in 39576 Stendal während der 
Dienststunden eingesehen werden. Aufgrund der Corona-Einschränkungen melden Sie sich 
bitte telefonisch unter 03931-633222 an.

E) Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 
39576 Stendal erhoben werden.
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg Antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden.

Im Auftrag

Hausdorf                        

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorlie-
genden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: 
http://lsaurl.de/alffaltmarkds eingesehen werden oder sind beim ALFF Altmark, Akazienweg 
25, 39576 Stendal erhältlich.

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Altmark

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigungsverfahren: 	 A 14 Möringen
Landkreis:	 Stendal
Verfahrens.-Nr.:	 611-37SDL041

Vorläufige Anordnung
vom 20.10.2020

Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der derzeit gültigen 
Fassung ergeht folgende vorläufige Anordnung:

A ) Verfügender Teil
1.	 Besitzregelung
Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Bundesautobahn (BAB) 14 Magde-
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burg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit (VKE) 1.5  AS Lüderitz (L30) bis AS Ueng-
lingen (L15) wird auf Antrag des Unternehmensträgers zugunsten der Bundesrepublik 
Deutschland - Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt (LSBB), Regionalbereich Süd folgendes angeordnet:
Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum

01.01.2021
der Besitz und die Nutzung der in der Anlage 1 aufgeführten Flächen entzogen. Die vom 
Besitzentzug betroffenen Flächen sind in der Besitzregelungskarte, Anlage 2, dargestellt. Die 
Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser Anordnung.
Die Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die LSBB, 
Regionalbereich Süd wird ab dem

01.01.2021
für den o.g. Zweck in den Besitz der entzogenen Flächen eingewiesen.
Folgende Flurstücke sind von der Anordnung ganz oder teilweise betroffen:

Gemarkung Flur Flurstücke
Tornau 1 1, 2, 11, 18/1, 26/1, 175/22, 181/22
Tornau 2 1/3,1/4, 2/2, 40/12, 73/1, 77/1, 78/1, 80/3, 84/3, 84/9, 115, 

161, 162, 164, 165, 166, 173, 176, 430, 193, 323/75
Möringen 4 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 46, 49/2, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74/39, 

75, 112/54
Möringen 5 31, 33, 67, 71, 193/36, 196/32, 197/35, 1097
Uenglingen 6 100

Die genaue Lage der entzogenen Flurstücke bzw. Flurstücksteile und deren Größe ergeben 
sich aus den planfestgestellten Grunderwerbsplänen und Grunderwerbsverzeichnissen der 
Verkehrseinheit 1.5.
Die Dauer der Anordnung reicht längstens bis zur Ausführungsanordnung des Flurbereini-
gungsplanes (§§ 61 oder 63 FlurbG) bzw. bis zur vorläufigen Besitzeinweisung (§65 FlurbG). 
Für Flächen mit einer vorübergehenden Inanspruchnahme endet die Wirkung dieser Anord-
nung mit der Beendigung der jeweiligen Baumaßnahme und Übergabe an den Eigentümer/
Nutzer. 
Eigentumsrechte werden durch diese Anordnung nicht berührt und nach § 44 i.V.m. § 88 Nr. 
4 FlurbG gewährleistet. Pachtverträge und die damit verbundenen Zahlungsverpflichtungen 
bestehen weiterhin. 

2.	� Festsetzung der Entschädigung für wesentliche Grundstücksbestandteile, Auf-
wuchs- und Nutzungsentschädigungen, An- und Durchschneidungsschäden und 
Zahlungsansprüche

Entschädigungen werden im Flurbereinigungsplan geregelt. Zum Ausgleich von Härten kann 
eine Entschädigung auch vor Erlass des Flurbereinigungsplans durch die Flurbereinigungs-
behörde festgesetzt werden. 

Die Entschädigung kann in Form von Ersatzflächen und / oder in Geld nach § 88 Nr. 3 FlurbG 
festgesetzt werden. Entschädigungsansprüche in Geld entstehen nur insoweit, als die ent-
standenen Nachteile nicht durch die Bereitstellung von Ersatzflächen ausgeglichen werden.
Entschädigungsart und Entschädigungshöhe, für die Nachteile, die den Beteiligten infolge 
dieser vorläufigen Anordnung entstanden sind, werden in einem gesonderten Bescheid fest-
gesetzt. 

Eine Entschädigungsfestsetzung für An- und Durchschneidungsschäden sowie für Umwege 
erfolgt nur auf Antrag. 

Die aus dieser Anordnung entstehenden Nachteile sind den davon betroffenen Beteiligten 
nach Festsetzung durch die Flurbereinigungsbehörde vom Unternehmensträger zu entschä-
digen.

3.	 Sofortige Vollziehung
Gemäß§ 80 Abs.2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird hiermit im öffent-
lichen Interesse die sofortige Vollziehung der vorläufigen Anordnung angeordnet, mit der 
Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende Wirkung haben.

4.	 Auflagen für den Unternehmensträger
Die Zuweisung, der in der Besitzregelungskarte dargestellten Flächen, wird nach § 88 Nr. 3 
Satz 2 FlurbG mit folgenden Auflagen verbunden:

Die durch diese Anordnung zugewiesenen Flächen sind in der Örtlichkeit durch Markie-
rungspfähle kenntlich abzustecken.

Während der Bauzeit sind sämtliche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Es ist sicherzustellen, dass die Nutzung der den Beteiligten verbleibenden Flächen durch 
Maßnahmen des Unternehmensträgers nicht unterbrochen wird. Vorhandene Wege sind in 
befahrbarem Zustand und für den landwirtschaftlichen Verkehr offen zu halten und gegebe-
nenfalls sind neue Zu- und Abfahrten zu schaffen.

Die dem bisherigen Nutzer verbleibenden Teilflächen sind, soweit dies erforderlich ist, neu 
einzuzäunen.
Die ordnungsgemäße Be- und Entwässerung auf den zugewiesenen Flächen ist sicherzustel-
len, so dass die Nachbarflächen nicht beeinträchtigt werden.

Vorübergehend zugewiesene Flächen, die zur Aufstellung von Baustelleneinrichtungen und 
zur Ablagerung von Baumaterial benutzt werden, sind vor der Rückgabe zu rekultivieren 
bzw. wiederherzustellen. Der Unternehmensträger hat dem ALFF Altmark unverzüglich 
mitzuteilen, wann die Baumaßnahme beendet ist und diese Flächen wieder zur Verfügung 
stehen. Es hat eine protokollarische Übergabe an den Eigentümer/Bewirtschafter zu erfolgen.

B) Begründungen:
1.	 Begründung der vorläufigen Anordnung
Das Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) hat mit vollziehbarem Beschluss vom 16.11.2017 
das Flurbereinigungsverfahren A 14 Möringen im Landkreis Stendal, Verfahrensnummer: 
611-37SDL041 angeordnet. 
Bei dem o.g. Flurbereinigungsverfahren handelt es sich um ein Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren nach § 87 FlurbG mit dem Ziel, den durch den planfestgestellten Neubau der 
BAB 14 – Nordverlängerung drohenden Landverlust auf einen größeren Kreis von Grund-
stückseigentümern zu verteilen, durch das Straßenbauvorhaben für die allgemeine Landes-
kultur entstehende Nachteile zu reduzieren und dem Unternehmensträger die erforderlichen 
Flächen rechtzeitig und in richtiger Lage bereitzustellen. 

Der Planungsabschnitt der BAB 14 VKE 1.5 AS Lüderitz (L30) bis AS Uenglingen (L15) 
wurde vom Landesverwaltungsamt mit Beschluss vom 14.08.2019 festgestellt. Der Plan-
feststellungsbeschluss ist sofort vollziehbar, weswegen mit den Vorarbeiten und den ACEF 
Maßnahmen (vorgezogene Artenschutzmaßnahmen) begonnen werden kann.

Die LSBB, Regionalbereich Süd hat mit Schreiben vom 15.07.2020 beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark den Erlass einer vorläufigen Anordnung nach § 
88 Nr. 3 FlurbG i. V. m. § 36 FlurbG beantragt. 

Die LSBB, Regionalbereich Süd beabsichtigt mit den Arbeiten zur VKE 1.5 in diesem Jahr 
zu beginnen. Es soll mit den archäologischen Untersuchungen im ersten Dokumentationsab-
schnitt begonnen werden. Diese sollen in unmittelbaren Anschluss an die VKE 1.4 ASS Lü-
deritz bis zur B 188 fortgeführt werden. Der 2. Dokumentationsabschnitt folgt 2021. Daran 
anschließen sollen sich Baum- und Strauchfällungen, Baugrunduntersuchungen sowohl für 
die Brückenbauwerke als auch für den gesamtem Streckenbau und Leitungsumverlegungs-
arbeiten.

Es ist aus dringenden Gründen erforderlich, eine Regelung über die Nutzungs- und Besitz-
verhältnisse zu treffen, um die Umsetzung des Bauvorhabens entsprechend den Bestimmun-
gen des Planfeststellungsbeschlusses zu gewährleisten. 

Infolgedessen ist dem Antrag des Unternehmensträgers gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 FlurbG 
stattzugeben.

Die Interessen der bisherigen Besitzer bzw. Nutzer stehen dem nicht entgegen, da sie für die 
durch diese vorläufige Anordnung entstehenden Nachteile entschädigt werden. Die Festset-
zung der Entschädigungen (nach A Nr. 2) bleibt einem gesonderten Bescheid vorbehalten.

Ebenfalls stehen die Interessen der Eigentümer dem nicht entgegen, da durch diese vorläu-
fige Anordnung die Wirksamkeit von bestehenden Pachtverträgen unberührt bleibt und die 
Eigentümer weiterhin Anspruch auf Pachtzinszahlung haben. Der Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft ist gehört worden.
2.	 Begründung der sofortigen Vollziehung
Die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser vorläufigen An-
ordnung sind nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegeben.

Das öffentliche Interesse besteht, da der dem Unternehmen zugrunde liegende Planfeststel-
lungsbeschluss kraft Gesetzes sofort vollziehbar ist. Das Gesamtbauvorhaben der BAB 14 
ist im Bedarfsplan für die Bundesstraßen aufgenommen und in die Dringlichkeitskategorie 
„Vordringlichen Bedarf“ eingestuft. Der Neubau der BAB 14 ist aus Gründen des Gemein-
wohles objektiv notwendig. Die VKE 1.5 trägt nachhaltig zu einer Entlastung der Ortslagen 
Lüderitz, Buchholz, Dahlen, Insel, Möringen, Uenglingen und Stendal vom überregionalen 
Durchgangsverkehr, der von diesem ausgehenden Immissionsbelastung und damit auch zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

Am Neubau der BAB 14 besteht ein besonderes öffentliches Interesse. Eine Verzögerung des 
Baubeginns sowie des Baufortganges, durch mögliche mit aufschiebender Wirkung versehe-
ne Rechtsbehelfe gegen die Anordnung, würde die o.a. Verbesserungen des Gemeinwohls auf 
unabsehbare Zeit verhindern.

Um das Bauvorhaben BAB 14, VKE 1.5, einschließlich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men unverzüglich gewährleisten zu können, muss der Entzug des Besitzes und der Nutzung 
der in der Anlage 1 ausgewiesenen Flächen sofort vorgenommen werden. 

Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung liegt aus den genannten Gründen 
im besonderen öffentlichen Interesse und überwiegt das Interesse des Einzelnen an der Auf-
rechterhaltung der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen.

C)	 Hinweise
Durch diese vorläufige Anordnung werden keine eigentumsrelevanten Entscheidungen ge-
troffen. Die bestehenden Pachtverhältnisse werden durch diese Anordnung nicht berührt. Die 
notwendigen eigentumsrechtlichen Regelungen erfolgen später im Flurbereinigungsplan.

In diesem Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz hinge-
wiesen. Eigentümer eines Grundstückes ist derjenige, der im Grundbuch eingetragen ist bzw. 
dessen Erben. Der Eigentümer ist Inhaber der vollen Verfügungsgewalt über das Grundstück. 
Der Besitzer ist derjenige, dem der Eigentümer durch einen Vertrag (z.B. Pachtvertrag) ge-
stattet hat, das Grundstück zu nutzen und zu bewirtschaften.

D)	 Auslegung
Bestandteile dieser vorläufigen Anordnung sind ein Flurstücksverzeichnis zum Flächenent-
zug (Anlage 1) und eine Besitzregelungskarte (Anlage 2). 

Die dazugehörigen Anlagen können im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Zimmer 117 (Frau Dr. Paschke), Akazienweg 25 in 39576 Stendal während der 
Dienststunden eingesehen werden. Aufgrund der Corona-Einschränkungen melden Sie sich 
bitte telefonisch unter 03931-633222 an.
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E) Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 
39576 Stendal erhoben werden.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg Antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden.

Im Auftrag

Hausdorf                        

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorlie-
genden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: 
http://lsaurl.de/alffaltmarkds eingesehen werden oder sind beim ALFF Altmark, Akazienweg 
25, 39576 Stendal erhältlich.

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Altmark

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigungsverfahren: 	 A 14 Möringen
Landkreis:	 Stendal
Verfahrens.-Nr.:	 611-37SDL041

Vorläufige Anordnung
vom 20.10.2020

Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der derzeit gültigen 
Fassung ergeht folgende vorläufige Anordnung:

A)	 Verfügender Teil
1.	 Besitzregelung
Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Bundesautobahn (BAB) 14 Magde-
burg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit (VKE) 1.5  AS Lüderitz (L30) bis AS Ueng-
lingen (L15) wird auf Antrag des Unternehmensträgers zugunsten der Bundesrepublik 
Deutschland - Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt (LSBB), Regionalbereich Süd folgendes angeordnet:
Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum

01.02.2021

der Besitz und die Nutzung der in der Anlage 1 aufgeführten Flächen entzogen. Die vom 
Besitzentzug betroffenen Flächen sind in den Besitzregelungskarten, Anlage 2, dargestellt. 
Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser Anordnung.
Die Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die LSBB, 
Regionalbereich Süd wird ab dem

01.02.2021

für den o.g. Zweck in den Besitz der entzogenen Flächen eingewiesen.
Folgende Flurstücke sind von der Anordnung ganz oder teilweise betroffen:

Gemarkung Flur Flurstücke
Tornau 1 36/3, 185/38
Tornau 2 68
Möringen 3 186/6, 186/7, 257
Möringen 4 22/1, 26/1, 28
Möringen 5 22/2, 21, 24, 172/25
Möringen 6 7/1, 47/4, 47/5, 47/6, 234, 430/47, 432/47, 

433/47, 436/47, 437/47, 440/47, 443/47, 
444/47, 445/47, 451/47, 452/47

Uenglingen 6 49, 51/1, 52/1, 168 
Die genaue Lage der entzogenen Flurstücke bzw. Flurstücksteile und deren Größe ergeben 
sich aus den planfestgestellten Grunderwerbsplänen und Grunderwerbsverzeichnissen der 
Verkehrseinheit 1.5.

Die Dauer der Anordnung reicht längstens bis zur Ausführungsanordnung des Flurbereini-
gungsplanes (§§ 61 oder 63 FlurbG) bzw. bis zur vorläufigen Besitzeinweisung (§65 FlurbG). 
Für Flächen mit einer vorübergehenden Inanspruchnahme endet die Wirkung dieser Anord-
nung mit der Beendigung der jeweiligen Baumaßnahme und Übergabe an den Eigentümer/
Nutzer.

Eigentumsrechte werden durch diese Anordnung nicht berührt und nach § 44 i.V.m. § 88 Nr. 
4 FlurbG gewährleistet. Pachtverträge und die damit verbundenen Zahlungsverpflichtungen 
bestehen weiterhin. 
	
2.	� Festsetzung der Entschädigung für wesentliche Grundstücksbestandteile, Auf-

wuchs- und Nutzungsentschädigungen, An- und Durchschneidungsschäden und 
Zahlungsansprüche

Entschädigungen werden im Flurbereinigungsplan geregelt. Zum Ausgleich von Härten kann 
eine Entschädigung auch vor Erlass des Flurbereinigungsplans durch die Flurbereinigungs-
behörde festgesetzt werden. 

Die Entschädigung kann in Form von Ersatzflächen und / oder in Geld nach § 88 Nr. 3 FlurbG 
festgesetzt werden. Entschädigungsansprüche in Geld entstehen nur insoweit, als die ent-
standenen Nachteile nicht durch die Bereitstellung von Ersatzflächen ausgeglichen werden.
Entschädigungsart und Entschädigungshöhe, für die Nachteile, die den Beteiligten infolge 
dieser vorläufigen Anordnung entstanden sind, werden in einem gesonderten Bescheid fest-
gesetzt. 

Eine Entschädigungsfestsetzung für An- und Durchschneidungsschäden sowie für Umwege 
erfolgt nur auf Antrag. 

Die aus dieser Anordnung entstehenden Nachteile sind den davon betroffenen Beteiligten 
nach Festsetzung durch die Flurbereinigungsbehörde vom Unternehmensträger zu entschä-
digen.

3.	 Sofortige Vollziehung
Gemäß§ 80 Abs.2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird hiermit im öffent-
lichen Interesse die sofortige Vollziehung der vorläufigen Anordnung angeordnet, mit der 
Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende Wirkung haben.

4.	 Auflagen für den Unternehmensträger
Die Zuweisung, der in der Besitzregelungskarte dargestellten Flächen, wird nach § 88 Nr. 3 
Satz 2 FlurbG mit folgenden Auflagen verbunden:

Die durch diese Anordnung zugewiesenen Flächen sind in der Örtlichkeit durch Markie-
rungspfähle kenntlich abzustecken.

Während der Bauzeit sind sämtliche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Es ist sicherzustellen, dass die Nutzung der den Beteiligten verbleibenden Flächen durch 
Maßnahmen des Unternehmensträgers nicht unterbrochen wird. Vorhandene Wege sind in 
befahrbarem Zustand und für den landwirtschaftlichen Verkehr offen zu halten und gegebe-
nenfalls sind neue Zu- und Abfahrten zu schaffen.

Die dem bisherigen Nutzer verbleibenden Teilflächen sind, soweit dies erforderlich ist, neu 
einzuzäunen.

Die ordnungsgemäße Be- und Entwässerung auf den zugewiesenen Flächen ist sicherzustel-
len, so dass die Nachbarflächen nicht beeinträchtigt werden.

Vorübergehend zugewiesene Flächen, die zur Aufstellung von Baustelleneinrichtungen und 
zur Ablagerung von Baumaterial benutzt werden, sind vor der Rückgabe zu rekultivieren 
bzw. wiederherzustellen. Der Unternehmensträger hat dem ALFF Altmark unverzüglich 
mitzuteilen, wann die Baumaßnahme beendet ist und diese Flächen wieder zur Verfügung 
stehen. Es hat eine protokollarische Übergabe an den Eigentümer/Bewirtschafter zu erfolgen.

B)	 Begründungen:
1.	 Begründung der vorläufigen Anordnung
Das Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) hat mit vollziehbarem Beschluss vom 16.11.2017 
das Flurbereinigungsverfahren A 14 Möringen im Landkreis Stendal, Verfahrensnummer: 
611-37SDL041 angeordnet. 

Bei dem o.g. Flurbereinigungsverfahren handelt es sich um ein Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren nach § 87 FlurbG mit dem Ziel, den durch den planfestgestellten Neubau der 
BAB 14 – Nordverlängerung drohenden Landverlust auf einen größeren Kreis von Grund-
stückseigentümern zu verteilen, durch das Straßenbauvorhaben für die allgemeine Landes-
kultur entstehende Nachteile zu reduzieren und dem Unternehmensträger die erforderlichen 
Flächen rechtzeitig und in richtiger Lage bereitzustellen. 

Der Planungsabschnitt der BAB 14 VKE 1.5 AS Lüderitz (L30) bis AS Uenglingen (L15) 
wurde vom Landesverwaltungsamt mit Beschluss vom 14.08.2019 festgestellt. Der Plan-
feststellungsbeschluss ist sofort vollziehbar, weswegen mit den Vorarbeiten und den ACEF 
Maßnahmen (vorgezogene Artenschutzmaßnahmen) begonnen werden kann.

Die LSBB, Regionalbereich Süd hat mit Schreiben vom 22.07.2020 beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark den Erlass einer vorläufigen Anordnung nach § 
88 Nr. 3 FlurbG i. V. m. § 36 FlurbG beantragt. 

Die LSBB, Regionalbereich Süd beabsichtigt mit den Arbeiten zur VKE 1.5 in diesem Jahr 
zu beginnen. Mit den baubestimmenden Maßnahmen ACEF34, ACEF35, ACEF37, ACEF41, 
ACEF42, ACEF47 und ACEF48 muss 1 Jahr vor Baubeginn, also im Februar 2021 begonnen 
werden, um die Entwicklung von geeigneten Habitatstrukturen für die Zielarten zu gewähr-
leisten. Im Flurbereinigungsverfahren Möringen sollen bezugnehmend auf die Maßnahme 
ACEF42, fünf von zehn Saumstreifen auf Ackerstandorten entwickelt werden.

Es ist aus dringenden Gründen erforderlich, eine Regelung über die Nutzungs- und Besitz-
verhältnisse zu treffen, um die Umsetzung des Bauvorhabens entsprechend den Bestimmun-
gen des Planfeststellungsbeschlusses zu gewährleisten. 

Infolgedessen ist dem Antrag des Unternehmensträgers gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 FlurbG 
stattzugeben.
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Die Interessen der bisherigen Besitzer bzw. Nutzer stehen dem nicht entgegen, da sie für die 
durch diese vorläufige Anordnung entstehenden Nachteile entschädigt werden. Die Festset-
zung der Entschädigungen (nach A Nr. 2) bleibt einem gesonderten Bescheid vorbehalten.
Ebenfalls stehen die Interessen der Eigentümer dem nicht entgegen, da durch diese vorläu-
fige Anordnung die Wirksamkeit von bestehenden Pachtverträgen unberührt bleibt und die 
Eigentümer weiterhin Anspruch auf Pachtzinszahlung haben. Der Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft ist gehört worden.

2.	 Begründung der sofortigen Vollziehung
Die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser vorläufigen An-
ordnung sind nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegeben.

Das öffentliche Interesse besteht, da der dem Unternehmen zugrunde liegende Planfeststel-
lungsbeschluss kraft Gesetzes sofort vollziehbar ist. Das Gesamtbauvorhaben der BAB 14 
ist im Bedarfsplan für die Bundesstraßen aufgenommen und in die Dringlichkeitskategorie 
„Vordringlichen Bedarf“ eingestuft. Der Neubau der BAB 14 ist aus Gründen des Gemein-
wohles objektiv notwendig. Die VKE 1.5 trägt nachhaltig zu einer Entlastung der Ortslagen 
Lüderitz, Buchholz, Dahlen, Insel, Möringen, Uenglingen und Stendal vom überregionalen 
Durchgangsverkehr, der von diesem ausgehenden Immissionsbelastung und damit auch zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

Am Neubau der BAB 14 besteht ein besonderes öffentliches Interesse. Eine Verzögerung des 
Baubeginns sowie des Baufortganges, durch mögliche mit aufschiebender Wirkung versehe-
ne Rechtsbehelfe gegen die Anordnung, würde die o.a. Verbesserungen des Gemeinwohls auf 
unabsehbare Zeit verhindern.

Um das Bauvorhaben BAB 14, VKE 1.5, einschließlich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men unverzüglich gewährleisten zu können, muss der Entzug des Besitzes und der Nutzung 
der in der Anlage 1 ausgewiesenen Flächen sofort vorgenommen werden. 

Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung liegt aus den genannten Gründen 
im besonderen öffentlichen Interesse und überwiegt das Interesse des Einzelnen an der Auf-
rechterhaltung der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen.

C)	 Hinweise
Durch diese vorläufige Anordnung werden keine eigentumsrelevanten Entscheidungen ge-
troffen. Die bestehenden Pachtverhältnisse werden durch diese Anordnung nicht berührt. Die 
notwendigen eigentumsrechtlichen Regelungen erfolgen später im Flurbereinigungsplan.
In diesem Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz hinge-
wiesen. Eigentümer eines Grundstückes ist derjenige, der im Grundbuch eingetragen ist bzw. 
dessen Erben. Der Eigentümer ist Inhaber der vollen Verfügungsgewalt über das Grundstück. 
Der Besitzer ist derjenige, dem der Eigentümer durch einen Vertrag (z.B. Pachtvertrag) ge-
stattet hat, das Grundstück zu nutzen und zu bewirtschaften.

D)	 Auslegung
Bestandteile dieser vorläufigen Anordnung sind ein Flurstücksverzeichnis zum Flächenent-
zug (Anlage 1) und die Besitzregelungskarten (Anlage 2). 

Die dazugehörigen Anlagen können im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Zimmer 117 (Frau Dr. Paschke), Akazienweg 25 in 39576 Stendal während der 
Dienststunden eingesehen werden. Aufgrund der Corona-Einschränkungen melden Sie sich 
bitte telefonisch unter 03931-633222 an.

E)	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 
39576 Stendal erhoben werden.
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg Antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden.

Im Auftrag

Hausdorf                        

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorlie-
genden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: 
http://lsaurl.de/alffaltmarkds eingesehen werden oder sind beim ALFF Altmark, Akazienweg 
25, 39576 Stendal erhältlich.

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Altmark

Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und Ladung  

zum Anhörungstermin

Flurbereinigungsverfahren: 	 Stendal-Ost
Landkreis:	 Stendal
Verfahrens.-Nr.:	 SDL 7/0405/03

A	 Bekanntgabe
Die Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens werden im Flurbereinigungsplan zusammen-
gefasst. Die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes (§ 59 Flurbereinigungsgesetz) erfolgt 
durch Auslegung 

in der Zeit vom 5.11.2020 bis 20.11.2020

im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 
39576 Stendal – Beratungsraum, 1. Obergeschoss

während der Dienstzeiten (Montag bis Freitag von 9:00 – 12:00 Uhr und Dienstag von
13:00 – 17:00 Uhr) oder nach Vereinbarung.
Der Flurbereinigungsplan (textlicher Teil, Nachweise und Karten) liegt in oben angeführter 
Zeit zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Beauftragte des Amtes für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Altmark (ALFF Altmark) werden Auskünfte erteilen und auf 
Wunsch die neue Feldeinteilung an Hand der Nachweise und Kartenunterlagen erläutern. Es 
liegt im eigenen Interesse der Beteiligten, diesen Termin, der eigens zur Auskunftserteilung 
und Erläuterung bestimmt ist, wahrzunehmen. Im Anhörungstermin besteht erfahrungsge-
mäß nicht die Möglichkeit, eingehende Auskünfte über die Abfindung einzelner Teilnehmer 
zu erteilen.
Jedem Teilnehmer wird ein ihn betreffender Auszug aus dem Flurbereinigungsplan vorab 
zugesandt. Der Auszug ist zu den Terminen mitzubringen.
Haben Teilnehmer Bevollmächtigte benannt oder sind Vertreter bestellt, geht der Auszug an 
den Bevollmächtigten bzw. Vertreter.
Zur Vermeidung von Wartezeiten wird um Terminvereinbarung gebeten. (Frau Rohde 03931-
633 210). Nähere Informationen zum Verfahren, u.a. die Landabfindungskarten und ein Voll-
machtformular, finden Sie auf unserer Homepage im Internet. 
http://www.alff.sachsen-anhalt.de/alff-altmark/flurneuordnung/flurbereinigung-kreis-sten-
dal/flurbereinigung-Stendal-Ost/

B	 Anhörungstermin
Der Termin zur Anhörung der Beteiligten findet statt am

Montag, 23.11.2020 von 13:00 - 16:00 Uhr

im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 
39576 Stendal – Zimmer 206 (Beratungsraum 2. OG)

Die Beteiligten werden hiermit geladen als
1.	 Teilnehmer für ihre dem Flurbereinigungsverfahren unterliegenden Grundstücke,
2.	� Inhaber von Rechten an Grundstücken, die dem Flurbereinigungsverfahren unterliegen.
Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan müssen die Beteiligten zur Vermeidung des 
Ausschlusses im Anhörungstermin vorbringen (§ 59 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz). Vor-
herige Eingaben oder Vorsprachen beim ALFF Altmark oder bei sonstigen Stellen haben 
keinerlei rechtliche Wirkungen.
Falls kein Widerspruch erhoben wird, ist ein Erscheinen zum Anhörungstermin nicht 
erforderlich.
Beteiligte, die an der Wahrnehmung der Termine verhindert sind, können sich durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat seine Vertretungsbefugnis durch 
eine ordnungsgemäße Vollmacht nachzuweisen, die auch nachgereicht werden kann. Die 
Unterschrift des Vollmachtgebers ist amtlich zu beglaubigen. Die amtliche Beglaubigung ist 
kosten- und gebührenfrei.

C	 Anmeldung unbekannter Rechte
Für die Flurstücke 180 und 191 der Flur 3 in der Gemarkung Bindfelde werden Inhaber von 
Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Verfah-
ren berechtigen (insbesondere Pacht-, Miet- und Bewirtschaftungsrechte), aufgefordert, Ihre 
Rechte innerhalb von 3 Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal, anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark innerhalb einer von diesem zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flur-
bereinigungsbehörde gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG die bisherigen Verhandlungen und Festset-
zungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber 
die Frist durch die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

D	 Hinweise bezüglich der Corona-Pandemie
Zum Schutz Ihrer eigenen Gesundheit bitten wir Sie, den Auslegungstermin und den Anhö-
rungstermin nur in unbedingt notwendigen Fällen wahrzunehmen und zuvor die Möglichkeit 
zur telefonischen Auskunft zu nutzen. (Frau Rohde 03931-633-210)

Stendal, den 10.7.2020
Im Auftrag

gez. Kriese	 (DS)
Sachgebietsleiter

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz/ Flurbe-
reinigungsgesetz werden im vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe 
der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können 
im Internet unter: http://lsaurl.de/alffaltmarkds eingesehen werden oder sind beim ALFF Alt-
mark zu erhalten.
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Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo)

	 Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal�
20.10.2020

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben  
des Liegenschaftskatasters

Für die 
Gemarkung	 Flur(en)	 in

Neuendorf am Speck	 1 - 3	 Hansestadt Stendal

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landesamt für Vermes-
sung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) hat das Liegenschaftskataster hin-
sichtlich der Angaben zu den Ergebnissen der amtlichen Bodenschätzung, der tatsächlichen 
Nutzung und der Lagebezeichnung fortgeführt.
Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeichnet. Alle Beteiligten Eigentü-
mer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktua-
lisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.
Das Liegenschaftsbuch wird in der Zeit vom 18.11.2020 bis 18.12.2020 in den Diensträumen 
des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal 
während der Besuchszeiten Mo – Fr 8.00 – 13.00 Uhr zusätzlich Di 13.00 – 18.00 Uhr zur 
Einsicht ausgelegt. 
Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 
der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag 

gez. Dieter Samol

Übersichtskarte (unmaßstäblich)

Hansestadt Stendal

Ergänzungssatzung Nr. 9/20 „Börgitz-Hillerslebener Straße“
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 34 Abs. 6 BauGB i.V.m.  

§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2  

Der Stadtrat der Hansestadt Stendal hat in seiner Sitzung am 11.05.2020 beschlossen, im OT 
Uchtspringe in der Hillerslebener Straße (Börgitz) eine Ergänzungssatzung zu erlassen. (DS 
VII/-0198). Der Geltungsbereich ist dieser Bekanntmachung beigefügt. 

Das Verfahren wird nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB durch-
geführt. Nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 ist der betreffenden Öffentlichkeit die 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Unter Anwendung des Plansicherstellungsgesetzes vom 20.05.2020 werden der Entwurf der 
Satzung sowie der Entwurf der nach §34 Abs. 5 Satz 2 erforderlichen Begründung auf der 
Internetseite (www.stendal.de) der Hansestadt Stendal zur Ansicht und zum Ausdruck, vom 
13. November 2020 bis zum 14. Dezember 2020 digital bereitgestellt.

Die angeordnete Auslegung wird daneben, als zusätzliches Angebot durch Aushang im 
Foyer des Verwaltungsgebäudes Moltkestraße 34–36, Hansestadt Stendal, in der Zeit vom 
30.10.2020 bis einschließlich 30.11.2020 während nachstehender Öffnungszeiten ergänzt. 
Dienstag			   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag			  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten für den Publikumsverkehr können individuelle Termine telefo-
nisch unter 03931 65-1538 oder stephan.poenack@stendal.de vereinbart werden.

Stellungnahmen können während der vorgenannten Auslegungsfrist mündlich zu oben ge-
nannten Öffnungszeiten oder schriftlich oder unter Nutzung folgender Anschriften einge-
reicht werden:

per Post:	 Hansestadt Stendal	 per E-Mail: planungsamt@stendal.de
	 Markt 1
	 39576 Hansestadt Stendal

Für die Rechtzeitigkeit ist nicht die Absendung, sondern der Eingang bei der Hansestadt 
Stendal entscheidend. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 VwGO 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e (DSGVO) i. V. m § 3 BauGB und dem DSG LSA. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzinformation“, das ebenfalls öffentlich bzw. im Internet 
ausliegt.

Hansestadt Stendal, den 27.10.2020

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister		

Wasserverband Stendal-Osterburg

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Stendal-Osterburg am 
08.07.2020 über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 sowie die Behandlung des 
Jahresergebnisses und über die Entlastung des Verbandsgeschäftsführers

Die Verbandsversammlung hat am 08.07.2020 den Jahresabschluss mit folgenden Daten fest-
gestellt:

Bilanzsumme	 169.883.099,26 €
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davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen	 159.438.147,59 €
das Umlaufvermögen  	 10.433.465,12 €
Rechnungsabgrenzungsposten	 11.486,55 €

davon entfallen auf der Passivseite auf

das Eigenkapital	 38.256.293,71 €
den Sonderposten für Investitionszuschüsse	 39.573.530,24 €
die empfangenen Ertragszuschüsse	 17.702.073,84 €
die Rückstellungen	 3.034.609,69 €
die Verbindlichkeiten	 71.314.110,74 €
Rechnungsabgrenzungsposten	 2.481,04 €

Jahresüberschuss	 978.825,52 €

Summe der Erträge	 18.796.561,32 €

Summe der Aufwendungen	 17.817.735,80 €

Verwendung des Jahresergebnisses

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Stendal-Osterburg beschließt, den Jahres-
überschuss vom 978.825,52 € der Allgemeinen Rücklage zu zuführen.

Der Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer hat folgenden Wortlaut:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserverband Stendal-Osterburg, Hansestadt Osterburg 
(Altmark), – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserverband Stendal-Osterburg für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•	 �entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Verbandes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

•	 �vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Verbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verban-
des vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 �identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-
absichtigter–falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•	 �gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Verbandes abzugeben.

•	 �beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 �ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentli-
che Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

•	 �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermit-
telt.

•	 �beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes.

•	 �führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
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feststellen.

Leipzig, den 30. Juni 2020
WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Strobach	 gez. Salzer
Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüfer

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal zum Jah-
resabschluss für das Jahr 2019 des Wasserverbandes Stendal-Osterburg

Als die mit der Rechnungsprüfung beauftragte Stelle trifft das Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Stendal auf der Grundlage der kommunal- und eigenbetriebsrechtlichen Bestim-
mungen des Landes Sachsen-Anhalt für den Jahresabschluss zu 31.12.2019 den folgenden 
Feststellungsvermerk:

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 30.06.2020 abgeschlossener Prüfung 
durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 beauftragte WIBERA Wirt-
schaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Buchführung und 
der Jahresabschluss des Wasserverbandes Stendal-Osterburg den gesetzlichen Vorschriften 
und der Verbandssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss des Verbandes vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Verbandes. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die Prüfung hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.

Die Abschlussprüfer haben im Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 
und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

Eigene Prüfungshandlungen des kreislichen Rechnungsprüfungsamtes haben bezogen auf 
Finanzvorfälle und Beschaffungen des Jahres 2019 nicht stattgefunden.

Stendal, den 23.10.2020

gez. Mosow
Amtsleiter

Dem Verbandsgeschäftsführer wurde am 08.07.2020 Entlastung erteilt.

Jahresabschluss, Lageplan und Erfolgsübersicht des Jahres 2019 liegen zur Einsichtnahme in 
der Zeit vom 13.11.2020 bis 27.11.2020 beim Wasserverband Stendal-Osterburg, Am Bült-
graben 5 in Osterburg während der Dienstzeit aus.

Osterburg, den 29.10.2020

Ploewka		
Verbandsgeschäftsführer		
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